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1 Einleitung

Noch im 19. Jahrhundert war die Großtrappe 
nahezu flächendeckend in den Agrarland-
schaften Brandenburgs und der angrenzenden 
Regionen verbreitet. Massive Veränderungen 
des Lebensraumes und der Landnutzung führten 
dazu, dass die Art im 20. Jahrhundert innerhalb 
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Using GIS data, we analysed landscape components and human infrastructure in and around the 
last three vital refuges of Great Bustards (Otis tarda) in Germany in order to assess the suitability 
of this region as a whole for Great Bustards. The investigation area of about 2,980 km2 in western 
Brandenburg comprises all three Great Bustard Special Protection Areas (SPA) and a circle of 
15 km around these, this way including all current regular breeding and wintering areas of this 
species as well as flyways between, however, excluding areas in adjacent Saxony-Anhalt. Based on 
experiences of the Great Bustard conservation staff, for all relevant landscape and infrastructure 
elements we defined distances that are regularly kept by the bustards. The resulting maps show 
forests/copses, water bodies, human settlements and industrial estates, traffic lines, airfields, 
power lines, wind mills and hedges/tree rows including the defined buffers, narrowing down 
potential Great Bustard habitat to patches of altogether merely 12.7 % of the whole area. Usually, 
unfragmented areas used by Great Bustards are larger than 50 ha. If all patches smaller than 50 
ha are selected the surface of actual potential habitat is restricted to 9.8 % only (not calculating 
tracks across the fields some of which are like roads today). Within the three SPAs the respective 
value is 39.7 %, i.e. considerably higher. With respect to differing shares of forests/copses in the 
investigation area as a whole and inside the SPAs we corrected these values for the non-forest 
area: The share of potential Great Bustard habitat in the remaining “open” landscapes is 15.7 % 
for the whole area and 41.1 % for the SPAs. The majority of still comparably unfragmented 
areas outside the current Great Bustard SPAs mark former strongholds of the species that have 
been abandoned. Following the “Memorandum of Understanding for the Middle-European 
Population of the Great Bustard” these areas shall be included in conservation measures in 
favour of the Great Bustard, e.g. by consideration in infrastructure planning. Finally, we present 
a map showing collision risks on the bustards’ flyways: power lines with known collision risk 
and windmills as obstacles with potential risk. According to objectives set by the federal gov-
ernment, our conclusion is to preserve unfragmented landscapes without or with little human 
infrastructure for the last Great Bustards in Germany. At present, mainly the rapidly growing 
wind power industry and new power lines are matters of concern in this respect. 
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„Und wenn es bei alldem auch den Altvögeln noch 
nicht unmittelbar ans Leben geht, so werden sie 
doch durch die Verdrahtung der Landschaft, durch 
Parzellierungen und unüberlegtes Bauen, durch 
ständige Unruhe und immer intensivere Bewirt-
schaftung gründlicher aus ihren Revieren vertrie-
ben, als es jemals mit Pulver und Blei geschah.“ 
 (W. Gewalt 1959).
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weniger Jahrzehnte an den Rand des Aussterbens 
gelangte. Vor allem die grundlegende Umwand-
lung und immer weitere Intensivierung der land-
wirtschaftlichen Nutzung entzog den Vögeln die 
Lebensgrundlagen (Gewalt 1959, Litzbarski 
& Litzbarski 1996). Daneben spielte aber auch 
direkter Lebensraumverlust eine Rolle, z. B. 
durch Straßenbau und Vergrößerung der Sied-
lungsfläche. Dieser Trend hält bis heute an; so 

wuchs allein 2001 bis 2004 die Siedlungs- und 
Verkehrsfläche in Deutschland täglich um etwa 
115 ha (BMU 2007). In der Konsequenz wurde 
der Lebensraum der Großtrappe immer mehr 
fragmentiert. Strukturen wie Energie-Freilei-
tungen und zunehmend auch Windenergiean-
lagen stellen zudem Hindernisse auf den Flug-
wegen zwischen den isolierten Habitatresten dar 
und können Direktverluste verursachen. 

Abbildung 1:  ■
Lage des Untersuchungsgebietes mit 
den drei Europäischen Vogelschutz-
gebieten für die Großtrappe (ohne 
SPA „Fiener Bruch“ auf sachsen-
anhaltischer Seite). – Investigation 
area with three Great Bustard SPAs 
excluding only the western part of the 
SPA “Fiener Bruch” and surrounding 
areas in the adjacent state of Saxony-
Anhalt.
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Puffer Bemerkungen
1) Straßen (zweispurig) 200 m ausnahmsweise im Winter auch dichtere Annäherung
2) Autobahn 300 m geschätzt, keine Daten vorliegend
3) Bahnschienen 250 m Übernahme des österr. Wertes, da keine eigenen Erfahrungen; 

verwallte Strecke im Havelländischen Luch nicht vergleichbar
4) Windkraftanlagen 500 m im Windfeld Zitz (PM) fast stets >900 m Abstand; ausnahmsweise Einzel-

vögel dichter, daher wurden 500 m angesetzt (Wurm & Kollar 2001 ermit-
telten in Österreich minimal 600 m)

5) Hochspannungsleitungen 200 m Anflugopfer scheinen gegen Meidung zu sprechen, aber am Boden wird 
i. d. R. Abstand gehalten

6) Mittelspannungsleitungen 0 m Kollisionsrisiko, aber kaum Meidung erkennbar (in Österreich keine abso-
lute Meidung, aber verstärkte Nutzung von Flächen nach Erdverkabelung)

7) Wald und Gehölze (> 0,1 ha) 200 m höherer Wert als Österreich (150 m) nach hiesigen Erfahrungen
8) Siedlung / Gewerbegebiet 300 m nur ausnahmsweise geringere Distanz, am ehesten im Winter
9) Flugplatz 500 m Der Flugplatz Lüsse am SPA Belziger Landschaftswiesen wird außerhalb 

der Flugzeiten auch von den Trappen genutzt; beim Flugbetrieb Meidung 
> 1 km; hier Mittelwert

10) Baumreihen  (Alleen, 
Windschutzstreifen, Hecken)

75 m eindeutige Bewertung der Meidungswirkung einzelner Baumreihen/ 
Hecken allein anhand der Luftbilder erscheint nicht möglich; s. Ergebnisse 

11) Gewässer (Binnenseen, 
Teiche, größere Fließgewässer)*

50 m keine Daten vorliegend, aber Ufervegetation i. d. R. für Großtrappen 
ungeeignet

* als Fließgewässer wurden Binnenwasserstraßen und Landesgewässer mit Verkehrsordnung einbezogen: Havel, Großer Havelländischer 
Hauptkanal, Emsterkanal, Woltersdorfer Kanal, Elbe-Havel-Kanal, Hohennauener Wasserstraße, nicht jedoch die umfangreichen Gra-
bensysteme

Tabelle 1:  ■
Puffer von Landschafts- und Infrastrukturelementen (vgl. Text). – Distances to landscape components and human infrastruc-
ture that are normally kept by Great Bustards: 1) roads, 2) highways, 3) railways, 4) wind turbines, 5) high voltage power lines, 
6) medium voltage power lines, 7) forests/copses, 8) human settlements/industrial estates, 9) air fields, 10) tree rows (avenues, 
windbreaks, hedges), 11) water bodies.
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Vor diesem Hintergrund wurde eine GIS-
gestützte Analyse mit folgenden Zielstellungen 
durchgeführt:

Erfassung der Fragmentierung im Großraum •	
der letzten drei Vorkommen der Großtrappe 
in Brandenburg,
Darstellung von Infrastruktur mit Kollisions-•	
risiko auf den anzunehmenden Flugwegen 
zwischen den drei Großtrappengebieten,
Ermittlung des Potenzials an noch unzer-•	
schnittenen Flächen im selben Suchraum.

2 Methodik

Das Untersuchungsgebiet liegt im Westen Bran-
denburgs an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Es 
umfasst die Europäischen Vogelschutzgebiete 
(SPA) „Havelländisches Luch“, „Belziger Land-
schaftswiesen“ (beide DE 3341-401) und „Fiener 
Bruch“ (DE 3640-421), den dazwischen liegenden 
Raum sowie einen Radius von 15 km um diese 
SPAs. Der ca. 2.980 km2 große Untersuchungs-
raum enthält alle derzeit regelmäßig genutzten 
Brutgebiete und Wintereinstände sowie die 
Flugkorridore dazwischen, nicht jedoch Flächen 
im sachsen-anhaltischen Teil des Fiener Bruchs 
(SPA DE 3639-401) und dessen Umgebung, 
die ebenfalls zum Lebensraum der 
Großtrappe gehören (Abb. 1). Ebenso 
wurde eine Reihe ehemaliger Brutge-
biete, die derzeit noch unregelmäßig 
von Trappen aus den drei o. g. Gebie-
ten besucht werden, nicht einbezo-
gen, z. B. im Raum Jüterbog. 

Die geografische Datengrund-
lage bildet der Objektartenkatalog 
des Amtlich Topographisch-Karto-
graphischen Informationssystems 
(ATKIS), bereitgestellt durch das 
Landesamt für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz Brandenburg 
(LUGV) mit Genehmigung der Lan-
desvermessung und Geobasisinforma-
tion Brandenburg (LGB 2003). Aus 
diesem Digitalen Landschaftsmodell 
(DLM) wurden die für die Zielstel-
lungen erforderlichen Objektarten 
ausgewählt (Tab. 1) und daraus ent-
sprechende Karten in den Maßstäben 

1:300.000 (Gesamtkarten) bzw. 1:75.000 (Schutz-
gebietskarten) generiert. Zusätzlich gingen digi-
tale Beobachtungspunkte von Großtrappen in das 
Modell ein (LUGV, Staatliche Vogelschutzwarte 
sowie Förderverein Großtrappenschutz).

Anhand der vorliegenden Erfahrungen und 
Beobachtungsdaten sowie in Abstimmung mit 
Mitarbeitern des österreichischen Schutzprojekts 
Großtrappe (R. Raab & E. Julius) wurden sei-
tens der Vogelschutzwarte Pufferbereiche um alle 
Landschaftsstrukturen festgelegt, bei denen eine 
Meidung durch Großtrappen nachgewiesen ist. Sie 
definieren die regelmäßig gemiedenen Bereiche 
(Tab. 1; zur „Lineament-Wirkzonen-Analyse“ 
vgl. Baier 2000). Ausnahmsweise und unter 
bestimmten Bedingungen können Abweichungen 
davon auftreten, z. B. bei strengem Winterwetter 
mit nachlassender Fluchtdistanz (vgl. auch Lane 
et al. 2001). Nicht berücksichtigt wurden aus 
methodischen Gründen Feldwege, die zumindest 
teilweise zusätzlich zur Zerschneidung beitragen. 
Während sie sich früher vor den Gemarkungs-
grenzen in den weiten Agrarflächen verloren, 
sind sie heute fast ausschließlich durchgängig und 
haben teilweise den Charakter von Straßen. 

Als Beispiele für die einzelnen Objektarten-
Karten zeigen die Abb. 2 und 3 die Verteilung 

Mittelspannungsfreileitungen

Abb. 2 Abb. 3

Hochspannungsfreileitungen
Straße
Autobahn

Abbildung 2 und 3: ■  
Das Untersuchungsgebiet mit Darstellung von Straßen und Autobahnen 
(links) sowie Energie-Freileitungen (rechts) mit den jeweiligen Puffern 
entsprechend Tab. 1. – The investigation area showing roads and highways 
(left) and electricity power lines (right) with buffers according to table 1. 
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von Straßen und Autobahnen sowie Energie-
Freileitungen im Untersuchungsgebiet vor dem 
Hintergrund des Luftbildes.

3 Ergebnisse 

Die Abb. 4 bis 7 verdeutlichen, wie natürliche 
Gegebenheiten sowie menschliche Infrastruk-
tur die Lebensraumeignung für die Großtrappe 
beeinflussen. Abb. 4 zeigt die natürlicherweise 
für die Großtrappen ungeeigneten Lebens-
räume Wald und Gewässer einschließlich der 
in Tab. 1 genannten Puffer. Der Anteil von Wald 

und Gehölzen liegt bei 38 % der Gesamtfläche, 
erhöht sich aber bei Einbeziehung der Puffer auf 
ca. 70 %. Die Darstellung der für die Großtrap-
pen aufgrund anthropogener Infrastruktur nicht 
verfügbaren Flächen erfolgt auf den folgenden 
Abbildungen jeweils kumulativ. 

In Abb. 8 ist zusätzlich die Objektart „Baum-
reihe“ eingefügt, die ebenfalls zu Meidung führt. 
Erkennbar werden die für die Großtrappen letzt-
lich verbleibenden Freiflächen. Im Zuge der Bear-
beitung zeigte sich, dass unter den digitalisierten 
„Baumreihen“ sehr unterschiedliche lineare Flur-
gehölze subsumiert sind. Die durch Großtrappen 

gewahrten Sicherheitsabstände 
sind jedoch bei einer geschlos-
senen, hohen Baumreihe viel 
größer als bei einer niedrigen, 
lückigen Hecke. Am Beispiel 
des SPA „Havelländisches 
Luch“ und seiner Umgebung 
wurde der entstehende Fehler 
geprüft, indem die digitalisier-
ten Trappenbeobachtungen 
mit der Lage von Hecken 
und Baumreihen verschnit-
ten wurden. Es zeigte sich, 
dass es einige Beobachtungen 
gibt, die dichter als die ange-
nommenen 75 m an niedrigen 
bzw. lückigen Hecken liegen, 

Wald Siedlung/Gewerbegebiet

Eisenbahn

Straße
Autobahn Mittelspannungsleitungen

Hochspannungsleitungen

Windkraftanlagen

Flugplätze
Flächenverlust kumulativ

Flächenverlust kumulativFlächenverlust kumulativ

Abb. 4

Abb. 6 Abb. 7

Abb. 5

Gewässer

Abbildung 4 bis 7: ■  
Darstellung von Landschaftsstruktu-
ren und menschlicher Infrastruktur 
im Untersuchungsgebiet, jeweils ein-
schließlich der Puffer: Wald und Seen 
als natürliche Ausschlusskriterien 
für Großtrappen (Abb. 4), zusätzlich 
Siedlungen, Gewerbe und Flugplätze 
(Abb. 5), zusätzlich Straßen, Auto-
bahnen und Eisenbahn (Abb. 6), 
zusätzlich Freileitungen und Wind-
energieanlagen (Abb. 7). – Investiga-
tion area with landscape components 
and human infrastructure including 
buffers: forests/copses and lakes (figure 
4), additionally human settlements, 
industrial estates and air fields (figure 
5), additionally roads, highways and 
railway (figure 6), additionally power 
lines and wind turbines (figure 7).
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zu anderen jedoch ein größerer Abstand einge-
halten wurde. Andererseits waren einige Hecken/
Baumreihen, zu denen die Vögel mindestens 75 
m Abstand halten, gar nicht im ATKIS enthalten. 
Es wurde eingeschätzt, dass sich diese Fehler in 
der Summe etwa aufheben, so dass Abb. 8 zwar 
im Detail von der Realität etwas abweichen kann, 
insgesamt jedoch den Zerschneidungsgrad und 
die damit verbundene Meidung wiedergibt. 

Tab. 2 gibt einen Überblick über die absoluten 
und relativen Größen der einzelnen Landschafts- 
und Infrastrukturelemente im Untersuchungs-
raum. 

Abb. 9 zeigt den Untersuchungsraum mit allen 
betrachteten Landschafts- und Infrastrukture-
lementen sowie Puffern und den digital vorlie-
genden Großtrappenbeobachtungen von 1995 
bis 2010. In den drei Schutzgebieten liegt nur 
ein Teil der Beobachtungen in digitalisierter 
Form vor, außerhalb hingegen alle verifizierten 
Beobachtungen. Bei letzteren – sofern sie nicht 
regelmäßig genutzte Räume betreffen – handelt 
es sich fast ausnahmslos um Zufallsbeobach-
tungen. Diese liegen teils in verwaisten früheren 
Einstandsgebieten, in denen mittlerweile keine 
systematischen Erfassungen mehr erfolgen. Inner-
halb der Schutzgebiete sind die 
erkennbaren Punkte zumindest 
repräsentativ für die in den letz-
ten Jahren regelmäßig genutzten 
Räume. Erkennbar ist, dass die 
Nachweise auf die größeren der 
verbliebenen Freiräume konzen-
triert sind. Dies heißt, dass über 
die für die einzelnen Strukture-
lemente kalkulierten Abstände 
hinaus zusätzliche Meidungsef-
fekte durch Summationswirkung 
eintreten (vgl. Baier et al. 2005). 
Die kleinsten für Großtrappen 
nutzbaren Maschen im Netz der 
ungeeigneten Lebensräume und 
Strukturelemente sind sowohl 
nach der GIS-Analyse als auch 
nach den Erfahrungen aus dem 
Freiland etwa 50 ha groß. Aus-
reißer sind dabei nicht berück-
sichtigt, z. B. landeten Trappen 
nach Verfolgung durch Seeadler 

Flächenverlust kumulativ
Baumreihen

Abbildung 8: ■  
Darstellung aller vorgenannten Meidungsbereiche zuzüg-
lich der Objektart „Baumreihe“ (Windschutzstreifen, He-
cken, Baumreihen im weiteren Sinne) mit Puffer (vgl. auch 
Text). – Sum of all buffers from figure 4 to 7 plus windbreaks, 
tree rows and hedges incl. buffer (cf. text). 

Struktur Größe/
Menge

Fläche inkl. Puffer 
nach Tab. 1 (km2)

% der  
Gesamtfläche

Wald und Gehölze 1.126,6 km2 2.110,6 70,8
Gewässer 73,9 km2 134,5 4,5
Siedlung/Gewerbe 189,0 km2 675,0 22,7
Flugplätze 6,0 km2 24,6 0,8
Straßen 2.568,2 km 716,6 24,1
Autobahn 117,5 km 58,6 2,0
Bahntrassen 311,5 km 199,0 6,7
Windenergieanlagen 205 WEA 64,6 2,2
Hochspannungsleitungen 450,6 km 156,5 5,3
Mittelspannungsleitungen 505,7 km kein Puffer ---
Baumreihen 2.084,0 km 573,6 19,3
Summe 1.348,4 km2

6.037,5 km*
2.600,1 87,3

* oben flächige, unten lineare Strukturen

Tabelle 2: ■  
Lebensraumverlust für Großtrappen durch Landschafts- und Infrastrukturele-
mente im Untersuchungsgebiet (2.979,5 km2); durch Überlagerungen entspricht 
die Flächensumme in der unteren Reihe nicht der Summe aller Teilflächen. – Loss 
of Great Bustard habitat by landscape components and human infrastructure in the 
investigation area (2,979.5 km2); due to overlaps the upper sum in the bottom row 
is smaller than the sum of the single components. 

auch auf völlig ungeeigneten Splitterflächen, ja 
selbst im Wald (unveröff. Telemetriedaten, Vogel-
schutzwarte). In Österreich wird die minimale 
Größe genutzter Fläche mit etwa 70 ha angegeben 
(E. Julius, mdl. Mitt.).
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Großtrappensichtungen
Flächenverlust kumulativ

Abbildung 9: ■  
Untersuchungsraum mit den aus 
den betrachteten Landschafts- und 
Infrastrukturelementen abgeleiteten 
Meidungsbereichen und den digital 
vorliegenden Großtrappenbeobachtun-
gen, links mit und rechts ohne Baum-
reihen. – Investigation area with Great 
Bustard observations from 1995 to 2010, 
clearly indicating larger unfragmented 
areas, left with and right without tree 
rows, windbreaks and hedges.

Wenn alle Flächen, die kleiner als 50 ha sind, 
entfernt werden, da sie für Großtrappen nicht 
geeignet sind, liegt die verbleibende Potenzial-
fläche nur noch bei 9,8 % des Untersuchungs-
raumes (bei Annahme von 70 ha wie in Österreich 
würden 8,5 % verbleiben). Allein die Fläche der 
drei Großtrappen-SPA mit ihrer vergleichsweise 
geringen Fragmentierung macht jedoch 5,5 % des 
Untersuchungsraumes aus. Unter Berücksichti-
gung der teils als Straßen ausgebauten Feldwege, 
die nicht in die vorliegende Analyse eingegangen 
sind, läge der Anteil des Potenzialraumes sogar 
noch um einiges unter 9,8 %. 

Aus populationsbiologischer Sicht ist nicht nur 
die Größe einer Einzelfläche wichtig, sondern das 
sich aus dem Gesamtkontext ergebende Potenzial 
für Brutgemeinschaften der Großtrappe. Geeignet 
sind nur Räume, in denen größere Offenlandflä-
chen ohne bzw. mit nur wenigen zerschneidenden 
Strukturen zusammenhängend vorkommen. 
Selbst in den drei für die Großtrappen eingerich-
teten Europäischen Vogelschutzgebieten gibt es 
Zerschneidungen durch Straßen, Stromleitungen, 
Bahnstrecken und Windschutzstreifen. Innerhalb 
der SPAs liegt der Anteil der Potenzialfläche jedoch 
bei 39,7 %, also deutlich höher gegenüber den 9,8 % 
im gesamten Untersuchungsraum. Auch abzüg-

lich des sehr unterschiedlichen 
Waldanteils bleibt die Situation 
vergleichbar: Im Gesamtgebiet 
wäre der Anteil der Potenzial-
fläche dann 15,7 %, in den SPAs 
41,1 %. Dies verdeutlicht, dass 
vor allem die drei SPAs noch 
zusammenhängende Freiräume 
enthalten, während es außer-

Abbildung 10: ■  
Lebensraumveränderungen in ehe-
maligem Großtrappengebiet süd-
westlich Nauen. – Lost former Great 
Bustard habitat south-west of the town 
of Nauen.
 Foto: T. Langgemach, Januar 2011. 
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halb davon kaum weitere Poten-
zialräume gibt, die hinreichend 
groß sind. Die wenigen nicht 
durch technische Infrastruktur 
entwerteten Offenlandflächen, 
die zunächst noch geeignet 
erscheinen (und teils früher 
von Trappen besiedelt waren), 
sind zudem überwiegend durch 
Windschutzstreifen so klein-
räumig parzelliert worden, 
dass sie ebenfalls kaum noch 
für Großtrappen geeignet sind. 
Dazu gehören z. B. Flächen im 
Havelländischen Luch nord-
östlich des gleichnamigen SPA 
oder die Agrarflächen zwischen 
den Belziger Landschaftswiesen 
und dem Fiener Bruch (vgl. 
Abb. 8). Dieser Bereich stellt 
einen wichtigen Flugkorridor 
dar, der jedoch kaum Trittsteine 
für Zwischenstopps, Nahrungsaufnahme oder gar 
Bruten enthält. 

Das Verhalten fliegender Großtrappen gegenü-
ber anthropogenen Strukturen oder Wald ist nicht 
direkt vergleichbar mit dem am Boden befind-
licher Tiere. Während bei kleinräumigen Flugbe-
wegungen eine Orientierung an offenen Bereichen 
erfolgt, können bei größeren Ortswechseln Wälder 
oder andere sonst gemiedene 
Strukturen durchaus überflo-
gen werden (Gewalt 1959). 
Dadurch ergeben sich auf sol-
chen Flugwegen Gefährdungen, 
vor allem durch Kollision. 
Gegenüber Hochspannungs-
leitungen halten Trappen zwar 
am Boden Abstand, dennoch 
kommen regelmäßig Anflüge 

vor (vgl. z. B. Litzbarski & Litzbarski 1996). 
Ausnahmsweise sind selbst Kollisionen mit Kraft-
fahrzeugen belegt, obwohl ruhende oder Nahrung 
suchende Trappen gegenüber Straßen Abstand 
halten. Abb. 12 verdeutlicht das Kollisionsrisiko 
anhand von zwei Strukturen – den Energie-Frei-
leitungen mit nachweislich hohem Risiko sowie 
den Windkraftanlagen, deren Gefahr für fliegende 

Abbildung 11:  ■
Weithin unzerschnittenes Land im SPA und NSG „Havelländisches Luch“. – Unfrag-
mented Great Bustard stronghold in the SPA „Havelländisches Luch“.
 Foto: F. Plücken. 27.05.2005.

Konfliktbereich

Windkraftanlagen

Brutgebiet und Wintereinstand

Wanderkorridor

SPA-Gebiete:

Havelländisches Luch

Flächenverlust kumulativ

Wintereinstand, geleg. Brut

Fiener Bruch

Belziger Landschaftswiesen

Freileitungen

Abbildung 12: ■  
Kollisionsgefahr auf den Flugwegen 
von Großtrappen durch Energie-
Freileitungen (nachweisliches Risi-
ko) und Windkraftanlagen (poten-
zielles Risiko). – Obstacles on the 
Great Bustards’ flyways: electricity 
power lines with high collision risk 
and windturbines with possible risk. 
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Großtrappen derzeit noch nicht eingeschätzt wer-
den kann. Kartengrundlage ist eine 2009 in der 
Vogelschutzwarte erstellte Karte mit bekannten 
und anzunehmenden Flugwegen zwischen den 
drei letzten Brutgebieten, ihren Wintereinständen 
sowie früheren Einstandsgebieten außerhalb des 
hier betrachteten Raums, die teils noch unregel-
mäßig von Trappen aufgesucht werden. 

Aus der bisherigen Analyse lassen sich nicht nur 
Risiken, sondern auch Chancen ableiten. Abb. 13 
stellt Gebiete dar, die bisher noch relativ wenig 
zerschnitten sind und – zumindest aus diesem 
Gesichtspunkt – als Potenzialgebiete für die Groß-
trappe gelten können. Die Gegenüberstellung der 
Karte mit und ohne die Objektart „Baumreihen“ 
verdeutlicht den Einfluss dieses einen Faktors, 
der im Sinne lokaler „Entschneidungen“ leich-
ter zu manipulieren ist als etwa Straßen oder 
Siedlungen. Wichtig dabei ist die Betrachtung 
des historischen Kontextes der großflächigen 
Entwicklung von Flurgehölzen. Sie war Teil der 
sogenannten Komplexmelioration, die der groß-
flächigen Nutzbarmachung der großen Nieder-
moore für die intensive Landwirtschaft diente. In 
diesen weiten, grundwasserbeeinflussten Land-
schaften wären unter natürlichen Bedingungen 
Windschutzstreifen nicht erforderlich gewesen, 
doch mit der Austrocknung des Moorkörpers 
und dem Umbruch zum Zweck der Einsaat von 
Gras, Getreide, Mais usw. wurde der Oberboden 
mobilisiert und durch den Wind weit verteilt. 

Ein lokaler Rückbau von Flurholzstreifen für die 
Großtrappe würde also zusätzliche Maßnahmen 
erfordern, wie Grünlandnutzung als Dauergrün-
land und Anhebung der Grundwasserstände sowie 
im Ackerbau pfluglose Bodenbearbeitung. Wäh-
rend bei anderen zerschneidenden Strukturen ein 
Rückbau i. d. R. nicht in Frage kommt (Ausnahme 
Erdverkabelung von Energie-Freileitungen), ist 
vorbeugend vor allem die Windkraftnutzung so 
zu entwickeln, dass sie nicht die letzten unfrag-
mentierten und unverbauten Räume sowie deren 
Konnektivität zerstört. 

Abb. 13 zeigt, dass die erkennbaren Potenzial-
gebiete weitgehend mit ehemaligen Großtrappen-
Einstandsgebieten überlappen. Die beiden als 
Ellipsen skizzierten Areale im Norden des Unter-
suchungsraumes betreffen die Gebiete „Unteres 
Rhinluch“, „Östliches Havelländisches Luch/
Oberes Rhinluch“, „Westliches Havelländisches 
Luch“ (heutiges SPA und Wintereinstände dazu) 
und „Warsow/Jahnberge“. Die darunter liegende 
Ellipse umfasst die ehemaligen Großtrappenge-
biete „Nauener Platte/Niederung der Mittleren 
Havel“. Das Gebiet im Südosten vermittelt zum 
Großtrappengebiet „Jüterbog“; hier gab es in den 
letzten zwanzig Jahren immer wieder Brutzeitfest-
stellungen und Brutnachweise. Der südwestlichste 
der markierten Bereiche umfasst das traditionelle 
Überwinterungsgebiet der Fortpflanzungsge-
meinschaft „Belziger Landschaftswiesen“, in dem 
es auch immer wieder Brutverdachtsmeldungen 

Flächenverlust kumulativ
Potenzialgebiete

Abbildung 13: ■  
Potenzialkarte von Gebieten, die bis-
her noch relativ unzerschnitten sind, 
links ohne und rechts mit linearen 
Flurgehölzen. – Investigation area, 
with parts being still relatively unfrag-
mented, left with and right without tree 
rows, windbreaks and hedges. 
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sowie Brutnachweise gibt. Eine genauere Darstel-
lung der einstigen Großtrappen-Einstandsgebiete 
liefern Litzbarski & Litzbarski (in Vorb.). Sie 
nennen auch die heutigen SPA „Belziger Land-
schaftswiesen“ und „Fiener Bruch“, nicht jedoch 
den Bereich zwischen den beiden Gebieten, der 
in Abb. 13 ebenfalls markiert ist. Neben der Ver-
bindungsfunktion zwischen den beiden Gebieten 
(saisonal fliegen hier fast täglich Trappen), gab es 
dort 1998 und 2002 Brutverdacht.

4 Diskussion 

Die wesentlichen Ursachen für die starken 
Bestandseinbußen der Großtrappe liegen in der 
Veränderung der Lebensräume durch die Inten-
sivierung der Landwirtschaft. Wichtige Faktoren 
in diesem Kontext waren die Einführung des 
Kunstdüngers, die zunehmende Technisierung 
und die Einführung von Bioziden mit den Folgen 
abnehmender Strukturvielfalt, nicht mehr aus-
reichenden Nahrungsangebotes in der Küken-
aufzuchtzeit und hoher Brutverluste. Darüber 
hinaus führte die immer mehr zunehmende 
Zersiedlung der Landschaft zu Lebensraum-
verlusten (Litzbarski & Litzbarski 1996). In 
einem vergleichsweise dünn besiedelten Flä-
chenland wie Brandenburg mit einem hohen 
Anteil von Agrarflächen und im Bundesmaß-
stab überdurchschnittlichen Schlaggrößen wäre 
zu erwarten gewesen, dass „Zersiedlung“, d. h. 
menschliche Infrastruktur im weitesten Sinne, 
nicht die entscheidende Rolle spielt. Die vorlie-
gende Untersuchung hat jedoch gezeigt, dass nur 
noch ein sehr eingeschränktes Potenzial von hin-
reichend großen und unzerschnittenen Flächen 
vorhanden ist. Jurke (2008) konnte zeigen, dass 
selbst Arten wie die Feldlerche in ihrer Verbrei-
tung dadurch beeinflusst sind. Umso wichtiger 
ist der Erhalt unzerschnittener und unverbauter 
Gebiete im Umfeld der letzten drei noch exi-
stierenden Großtrappengebiete in Deutschland 
sowie auf den Flugwegen zwischen diesen. 

Großtrappen haben im Jahresverlauf große 
Raum ansprüche. Sie leben in Fortpflanzungsge-
meinschaften, die sich zur Balz an bestimmten 
Plätzen („Leks“) konzentrieren, deutlich weiter 
verteilte Brutplätze haben und im Jahresverlauf 
einige Tausend Hektar große Gebiete nutzen 

(u. a.  B. & H. Litzbarski in ABBO 2001). Im 
Winter nutzen sie meist andere Räume als im 
Sommer, wechseln zwischen unterschiedlichen 
Einstandsgebieten und unternehmen teilweise 
weite Wanderungen, z. B. als Jungvögel in ihrer 
Dismigra tionsphase oder aber auch bei Winter-
fluchten unter extremen Witterungsbedingungen. 
Die Wintereinstände der deutschen Vögel liegen 
überwiegend außerhalb der Europäischen Vogel-
schutzgebiete und haben damit einen geringeren 
Schutzstatus. In Spanien wurde durch Einsatz 
der Telemetrie ermittelt, dass die Brutplätze von 
Großtrappenhennen im Mittel 8 km und maxi-
mal sogar 53 km vom Balzplatz entfernt lagen 
(Magaña et al. 2011). Bei Hähnen ließ sich nach 
der Brutzeit ein Dispersal von 5,9 bis 20,0 km 
(Median 12,5 km) feststellen, bei Hennen 2,4 bis 
10,9 km (Median 4,0 km) (Morales et al. 2000). 
Das Jugenddispersal lag zwischen 5 und 65 km 
(Alonso et al. 1998), was durch ausgewilderte 
Vögel in Deutschland teils noch übertroffen 
wird (u. a. Dornbusch 1981, 1987, Block 1996, 
Eisenberg 1996). Unter den Bedingungen eines 
günstigen Erhaltungszustandes auf der iberischen 
Halbinsel treffen die Vögel dabei überall auf Art-
genossen, denen sie sich anschließen können. 
Dies ist in Deutschland nicht mehr der Fall – 
aus einer fast flächendeckenden Besiedlung der 
Offenlandschaft vor allem im Osten Deutschlands 
wurde über ein Netz von (immerhin noch zusam-
menhängenden) Großtrappenschongebieten ein 
Restrefugium von drei kleinen, isolierten Gebieten, 
die weniger als 1 % des einstigen Lebensraumes 
in Deutschland ausmachen. Zerstreuungswan-
derungen der Jungvögel, die ursprünglich dem 
genetischen Austausch zwischen den Fortpflan-
zungsgruppen dienten, gehen daher meist ins 
Leere, und die Überlebenschance dieser Vögel ist 
reduziert. Immerhin gibt es einen geringgradi-
gen Austausch von Großtrappen zwischen dem 
Havelländischen Luch und den anderen beiden 
Gebieten sowie einen regelmäßigen Austausch 
zwischen den Belziger Landschaftswiesen und 
dem Fiener Bruch über ca. 30  km. Der Erhalt 
dieses verbliebenen Netzwerkes von Brutgebieten, 
Wintereinständen und Flugwegen einschließlich 
geeigneter Zwischenstopps ist für die Restpopu-
lation überlebenswichtig. Das „Memorandum of 
Understanding“, ein Unterabkommen der Bonner 
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Konvention für die mitteleuropäischen Populati-
onen der Großtrappe, fordert zudem die Einbe-
ziehung von verwaisten Gebieten und solchen, 
die eine potenzielle Eignung für die Großtrappe 
haben, in die Schutzbemühungen (vgl. http://
www.cms.int/species/otis_tarda/otis_tarda_bkrd.
htm). Einige Gebiete, die in den 1990er-Jahren als 
Brutgebiete verwaist sind, werden gelegentlich 
noch durch Trappen aus den bestehenden Brut-
gebieten aufgesucht. 

Die Reduzierung des Flächenverbrauches ist 
mittlerweile Staatsziel in Deutschland, und der 
Indikator „Flächeninanspruchnahme“ wurde 
als Schlüsselindikator für die Nachhaltigkeit der 
Raumnutzung ausgewählt und sowohl in die Nati-
onale Strategie zur biologischen Vielfalt (BMU 
2010) als auch in die Nationale Nachhaltigkeits-
strategie übernommen (Statistisches Bundes-
amt 2010). Unbebaute Flächen sind notwendig, 
um die Leistungen des Naturhaushaltes für den 
Menschen zu sichern, die biologische Vielfalt 
zu erhalten und dem Menschen die Erholung in 
der freien Natur zu ermöglichen (BMU 2010). 
Auch die „Landschaftszerschneidung“ ist einer 
der Nachhaltigkeitsindikatoren der Bundesregie-
rung. Das Ziel, unzerschnittene, verkehrsarme 
Räume zu erhalten, stammt ursprünglich aus der 
Erholungsvorsorge, wird aber inzwischen auch auf 
die Erhaltung der biologischen Vielfalt bezogen. 
Bei der Analyse der Zerschneidung der Land-
schaft werden Straßen, Bahnlinien und Kanäle 
als wichtige Teile von Verkehrsnetzen betrachtet. 
Zum einen wird der Flächenanteil unzerschnit-

tener verkehrsarmer Räume (UZVR) mit einer 
Mindestgröße von 100 km2 an der Landfläche 
Deutschlands bestimmt. Zum anderen liefert die 
effektive Maschenweite (vgl. Lang & Blaschke 
2007) eine Aussage zum mittleren Zerschnei-
dungsgrad eines Gebietes – ausgedrückt als Flä-
chengröße gedachter Maschen eines regelmäßigen 
Netzes, das den gleichen Zerschneidungsgrad wie 
das untersuchte Gebiet aufweist. Bei der Beurtei-
lung der Zerschneidungswirkung von Straßen 
wird auch die Verkehrsmenge berücksichtigt, da 
die Barrierewirkung für Tierarten mit steigendem 
Verkehrsaufkommen zunimmt (BMU 2010). 

Die Barrierewirkung von Energie-Freileitungen 
und Windkraftanlagen ist nicht Teil des BMU-
Indikators. Bei den Freileitungen ist das Kollisi-
onsrisiko bedeutsamer als der Lebensraumverlust 
(Abb. 14) – seit 1990 wurden in Brandenburg 14 
kollidierte Großtrappen dokumentiert bei nicht 
abschätzbarer Dunkelziffer; das Erlöschen lokaler 
Bestände in der Vergangenheit ließ sich mit der 
Errichtung neuer Freileitungen in Verbindung 
bringen (wobei nur ein kleiner Teil der Vögel auch 
als Kollisionsopfer nachweisbar war) (Litzbar-
ski & Litzbarski 1996 und mdl. Mitt., Langge-
mach 1997, vgl. auch Janss & Ferrer 1998). In 
Österreich sowie Ungarn und der Slowakei wird 
daher, u. a. im Rahmen mehrerer LIFE-Projekte, 
an der Wiederherstellung von hindernisfreien 
Korridoren und der Erweiterung eines größeren 
unzerschnittenen Lebensraumes gearbeitet, z. B. 
durch die Erdverkabelung von Leitungen und das 
Freihalten wichtiger Gebiete von Windkraftan-

lagen (Raab et al. 2010 und mdl. 
Mitt., vgl. auch http://www.gros-
strappe.at). In Brandenburg nimmt 
die Zahl der Windenergieanlagen 
derzeit stark zu, wobei sowohl die 
Barrierewirkung einschließlich des 
Kollisionsrisikos als auch die Ent-
wertung von Lebensräumen eine 
Rolle spielen. Das Monitoring zum 
Windpark Zitz, der 2003 im SPA 

Abbildung 14: ■  
Fliegende Großtrappen an einer Hoch-
spannungsleitung. – Great Bustards flying 
near a high voltage power line.
 Foto: B. Block, Januar 2011. 
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„Fiener Bruch“ errichtet wurde, hat gezeigt, dass 
vormals durch Großtrappen für Brut und Über-
winterung genutzte Flächen nach Errichtung der 
Anlagen gemieden wurden. Eine Entwarnung im 
Hinblick auf Kollision ist daraus nicht abzuleiten, 
da nur ein sehr kleiner Teil der über 3.000 Anlagen 
in Brandenburg einem Monitoring unterliegt oder 
zeitweise unterlag. So erfolgten beispielsweise in 
den Windparks, die auf den Flugwegen zwischen 
dem Havelländischen Luch und den Belziger 
Landschaftswiesen errichtet wurden, nur Stich-
probenkontrollen. Eine gehandikapte Junghenne 
im Windpark Zitz im Oktober 2010 könnte mit 
einer 150 m entfernten Anlage kollidiert oder 
verwirbelt worden sein.

Schließlich können selbst „quasi natürliche“ 
Strukturen wie Windschutzstreifen zur Fragmen-
tierung der Offenlandschaft beitragen. Vogelarten, 
die an Gehölze gebunden sind, profitieren davon 
und die Gesamtartenzahl pro Fläche kann sogar 
ansteigen, doch für die Charakterarten der Offen-
landschaft verschlechtert sich die Situation, da 
sie Abstand zu vertikalen Strukturen halten (z. B. 
Jurke 2008, Stein-Bachinger et al. 2010, van 
der Vliet et al. 2010). Zudem steigt das Risiko 
durch Prädatoren, die in der reinen Offenland-
schaft nicht oder deutlich seltener vorkommen 
würden (vgl. Langgemach & Bellebaum 2005). 
Abb. 15 und 16 zeigen eine Hybridpappelreihe in 
der Kernzone des SPA „Belziger Landschaftswie-
sen“, die von Großtrappen weiträumig gemieden 
wurde. Im Winter 2008/09 wurden die Bäume 
im Einklang mit den Entwicklungszielen für das 
Gebiet und der Schutzgebietsverordnung gefällt. 
Erste Erfolge waren schon nach wenigen Tagen 
sichtbar: Ein früherer Balzplatz wurde aktiviert, 
und nach einer intensiven Balz erfolgten in dem 
vordem gemiedenen Gebiet nicht weniger als 21 
Brutversuche. Dies entspricht Erfahrungen aus 
der Dümmer-Niederung in Niedersachsen, wo 
sich der Rückbau von Gehölzen (neben der Erhö-
hung des Grundwasserstandes) für Wiesenbrüter 
als sehr günstig erwiesen hat (H. Belting, mdl. 
Mitt.). Auf der anderen Seite konnten im Havel-
ländischen Luch Heckenpflanzungen, die nicht 
mit dem Großtrappenschutz abgestimmt waren, 
erst unmittelbar am Rand des SPA gestoppt wer-
den. Als Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen wären 
hier andere Maßnahmen geeigneter gewesen, z. B. 
langfristige Pflegemaßnahmen zugunsten der 
Zielarten des Gebietes. 

5 Schlussfolgerungen

Für den Schutz der biologischen Vielfalt ist es 
besonders wichtig, dass Lebensraumnetzwerke 
nicht weiter zerschnitten werden (BMU 2010). 
Beim Neu- und Ausbau von Bundesverkehrs-
wegen ist die Berücksichtigung einer ausrei-
chenden ökologischen Durchlässigkeit bereits 
gängige Praxis. Soweit die Erforderlichkeit der-
artiger Maßnahmen nachgewiesen wird, werden 
regelmäßig Querungshilfen für Tiere wie bei-
spielsweise Tierdurchlässe oder Grünbrücken 

Abbildung 15: ■  
Fällung einer Reihe von Hybridpappeln, welche die Belzi-
ger Landschaftswiesen wie eine Wand durchschnitten hat. 
– Cutting down a hybrid poplar ‘wall’ in order to re-open 
the landscape in favour of Great Bustards (SPA „Belziger 
Landschaftswiesen“ 2009). Foto: Y. von Gierke.

Abbildung 16: ■  
Ausschnitt aus der Kernzone des SPA „Belziger Land-
schaftswiesen“ mit Darstellung von „Baumreihen“ und 
den Puffern. Die große Reihe von Hybridpappeln wurde 
2009 entfernt (vgl. Text). – Aerial picture showing the same 
situation: the larger of the two tree rows in the core zone of 
the SPA was removed in 2009. 
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vorgesehen. Darüber hinaus erarbeiten BMU 
und BMVBS ein Bundesprogramm „Wiederver-
netzung“ (BMU 2010). Die Analyse von Groß-
trappen-Lebensräumen zeigt, dass sich diese 
Bemühungen nicht nur auf Säugetiere sowie 
Amphibien und Reptilien beschränken dürfen, 
sondern auch Vogelarten einschließen müssen. 
Im Zusammenhang mit dem Klimawandel ste-
hen auch Vogelarten vor völlig neuen Heraus-
forderungen, die großräumigere Schutzansätze, 
Ausbreitungsmöglichkeiten und „robuste“, gut 
vernetzte Schutzgebiete erfordern (Huntley et 
al. 2007, Schäffer 2008, MLUV 2008). Speziell 
für die Großtrappe und ihren Lebensraum lassen 
sich folgende Schlussfolgerungen ableiten:

In den letzten Refugien der Großtrappe in •	
Deutschland, den vier Europäischen Vogel-
schutzgebieten „Havelländisches Luch“, „Bel-
ziger Landschaftswiesen“ und „Fiener Bruch“ 
(zwei SPAs), müssen optimale Habitatstruk-
turen erhalten bzw. entwickelt werden. Neben 
angepasstem Flächenmanagement gehört dazu 
auch die Erhaltung bzw. Wiederherstellung 
offener und unzerschnittener Landschaften. 
Ansatzpunkte zur Optimierung gibt es vor 
allem bei Energie-Freileitungen und im Ein-
zelfall bei Windschutzstreifen. 
Die Umgebung der SPAs und die Winter-•	
einstände sowie die Korridore dorthin sind 
großräumig von Verbauung und weiteren Zer-
schneidungen freizuhalten, ebenso die noch 
gelegentlich genutzten früheren Einstandsge-
biete als Potenzialgebiete im Sinne der Forde-
rungen des Memorandums of Understanding 
(vgl. Abb. 13 und dazugehöriger Text). Wo 
möglich, sollte der Rückbau von Infrastruktur 
sowie lokal auch von Windschutzstreifen in 
Erwägung gezogen werden.
Auf den Flugwegen zwischen den Schutzge-•	
bieten, zu den regelmäßig genutzten Winter-
einstandsgebieten sowie zusätzlichen noch 
genutzten Gebieten sollten keine weiteren 
Barrieren und Hindernisse mit Kollisionsri-
siko errichtet werden.
Vorhandene Stromleitungen sollten mittelfristig •	
wirksam markiert oder erdverkabelt werden. 
Der regelmäßig genutzte Korridor zwischen •	
den SPA „Belziger Landschaftswiesen“ und 
„Fiener Bruch“ bedarf besonderer Berücksich-

tigung hinsichtlich der Beseitigung bzw. Mar-
kierung von Barrieren und der Entwicklung 
von offenen Trittsteinbiotopen. 
Bei Eingriffen im Gesamtlebensraum der •	
Großtrappe sollten Maßnahmen zur Risiko-
minderung getroffen werden, so wie es erfolg-
reich beim Ausbau der Bahnstrecke durch das 
Havelländische Luch praktiziert wurde. Hier 
hat sich zudem eine naturschutzfachliche Bau-
begleitung bewährt (vgl. Schöps 2000). 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die in •	
Großtrappengebiete oder in deren Nähe 
gelenkt werden, müssen sich an den Lebens-
raumansprüchen dieser und anderer Offen-
landarten orientieren und dürfen nicht zur 
Fragmentierung der Habitate führen. Punk-
tuelle Strukturelemente (z. B. Einzelbäume, 
Gebüsche) sind eher mit diesem Anliegen ver-
einbar als lineare Strukturen, die das Offen-
land zerschneiden und zudem Leitlinien für 
Prädatoren darstellen. 
Ein Monitoring der Lebensraumentwicklung •	
auf der Basis des jeweils aktualisierten Geo-
graphischer Informationssystems (ATKIS) ist 
anzustreben, wobei zusätzliche topographische 
und sonstige Daten einbezogen werden kön-
nen (vgl. z. B. Osborne et al. 2001). 
Über das Anliegen des Großtrappenschutzes •	
hinaus ist bei künftigen Planungen stets darauf 
zu orientieren, dass lineare Strukturen gebün-
delt werden, um keine zusätzlichen Lebens-
räume zu fragmentieren. 
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6 Zusammenfassung 

Im Großraum der letzten drei reproduktiven 
Einstandsgebiete der Großtrappe in Deutschland 
wurden auf der Basis vorhandener GIS-Daten 
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natürliche Landschaftsbestandteile und mensch-
liche Infrastruktur im Hinblick auf die Eignung 
des Gesamtgebietes für die Großtrappe analysiert. 
Der ca. 2.980  km2 große Untersuchungsraum 
im Westen Brandenburgs schlägt einen Radius 
von 15 km um die drei Europäischen Vogel-
schutzgebiete und enthält alle derzeit regelmä-
ßig genutzten Brut- und Überwinterungsgebiete 
sowie Flugkorridore, nicht jedoch Flächen im 
benachbarten Sachsen-Anhalt. Für alle relevanten 
Landschafts- und Infrastrukturelemente wurden 
Abstände definiert, die aufgrund bestehender 
Erfahrungen regelmäßig durch Großtrappen ein-
gehalten werden. Kartografische Darstellungen 
einschließlich dieser Puffer zeigen, wie Wald, 
Gewässer, Siedlungen und Gewerbegebiete, Ver-
kehrswege und Flugplätze, Energie-Freileitungen, 
Windkraftanlagen sowie lineare Flurgehölze den 
potenziellen Lebensraum der Großtrappe auf nur 
12,7 % der Gesamtfläche einengen. Durch Groß-
trappen genutzte unzerschnittene Flächen sind in 
der Regel größer als 50 ha. Wenn alle ermittelten 
Freiflächen, die kleiner als 50 ha sind, selektiert 
werden, verkleinert sich der Anteil an tatsäch-
lichen Potenzialflächen nochmals auf 9,8 % des 
Untersuchungsraumes (wobei straßenartig aus-
gebaute Feldwege noch nicht berücksichtigt 

sind). Innerhalb der drei SPAs liegt dieser Wert 
mit 39,7 % deutlich höher. Angesichts des unter-
schiedlichen Anteils von Wald und Gehölzen 
im Gesamtgebiet und in den SPAs wurden diese 
Zahlen noch einmal ausschließlich für die Nicht-
Waldfläche berechnet: Hier liegt der Anteil der 
Potenzialflächen bei 15,7 % im Gesamtgebiet und 
41,1 % in den SPAs. Die derzeit noch vorhan-
denen Freiflächenkomplexe umfassen eine Reihe 
ehemaliger Großtrappen-Vorkommen, denen 
nach dem „Memorandum of Understanding“ für 
die mitteleuropäischen Populationen der Groß-
trappe ein besonderer Schutz zu gewähren ist. 
Die Visualisierung dieser Räume zeigt die plane-
risch besonders zu berücksichtigenden Bereiche. 
Von raumordnerischer Relevanz ist überdies eine 
Karte, welche die Konflikte zwischen den Flugwe-
gen der Großtrappe und Hindernissen mit Kolli-
sionsgefahr aufzeigt (Energie-Freileitungen und 
Windkraftanlagen). Die Schlussfolgerungen aus 
der Analyse im Hinblick auf unzerschnittene und 
unverbaute Lebensräume stehen im Einklang mit 
bundespolitischen Zielstellungen. Derzeit sind 
sie besonders für die Steuerung der sich rasant 
entwickelnden Windkraftnutzung sowie neuer 
Energie-Freileitungen relevant. 

Abbildung 17: ■
Noch sind die Windkraftanlagen mehr als 3 km entfernt vom Einstand der Großtrappen im „Havelländisches Luch“. – The 
wind mills are still more than 3 km away from the current Great Bustard area in the “Havelländisches Luch” region.
 Foto: B. Block, 09.04.2010.
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